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Erster Teil 
Einleitung 

In den letzten Jahren richten die Behörden vermehrt öffentlich-rechtliche Maß-
nahmen gegen das Verhalten von Randgruppen auf öffentlichen Straßen und in 
öffentlichen Anlagen. Betroffen hiervon sind insbesondere Bettler, Land- und 
Stadtstreicher. In der öffentlichen Diskussion finden Belästigungen durch ag-
gressive Bettler oder durch alkoholisierte Stadtstreicher vermehrt Beachtung. 
Die Zahl der Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen hat in den letzten Jahren 
in Deutschland erheblich zugenommen1.  
Durch das Verhalten der Randgruppen fühlen sich nicht nur Passanten auf öf-
fentlichen Straßen belästigt. Einzelhändler befürchten Umsatzeinbußen, da 
Kunden kaum einen Laden betreten würden, vor dessen Eingang mehrere Ob-
dachlose lagern. Beispielhaft sei nur das Zitat eines Einzelhändlers angeführt: 
„Wie soll einer mit gutem Gewissen ein Schmuckstück für 3000 oder 10.000 
Mark kaufen, wenn draußen vor der Tür das Elend hockt?“2. Die Händler müs-
sen zudem erhebliche Kosten für die Reinigung von durch Nichtseßhafte ver-
schmutzte Schaufenster u. ä. aufwenden3. Die privaten Geschäftsleute ergreifen 
daher auch unkonventionelle Maßnahmen, um Umsatzeinbußen durch Obdach-
lose vor ihrem Geschäft zu unterbinden. Sie installieren beispielsweise Sprink-
leranlagen vor ihren Geschäften4.  
Die Kommunen fürchten um die Attraktivität ihrer Stadt für Besucher und Ein-
wohner. Sie möchten es vermeiden, Käufer aus den Innenstädten an die Groß-
märkte am Stadtrand zu verlieren, wohin die Randgruppen mangels finanzieller 
Mittel für Fahrgelegenheiten häufig nicht gelangen können5. Einzelne Politiker 
haben de lege ferenda bereits generelle Bettelverbote vorgeschlagen6. 
Die Kommunen wollen in Zusammenarbeit mit der Polizei daher den geschilder-
ten Erscheinungsformen effektiv und in einem frühen Stadium, d. h. möglichst 
im Vorfeld der konkreten Beeinträchtigung von Rechtsgütern begegnen und die 
Personen aus den Innenstädten verdrängen. Dieser Tendenz der Kommunen 
steht aber die klassische Ausrichtung des Polizeirechts auf die Abwehr konkreter 
Gefahren entgegen. 

                                         
1  Vgl. zur europäischen Dimension der Problematik: Stellungnahme des Ausschusses der 

Regionen vom 3.6.1999 zum Thema „Obdachlosigkeit und Wohnungsnot“, ABl. der 
Europäischen Gemeinschaften, 1999/C 293, S. 7 ff. 

2  O. V., Der Spiegel, Heft 24/1997, S. 48, 50. 
3  O. V., Der Spiegel, Heft 27/1992, S. 71; Heft 24/1997, S. 49 f. 
4  O. V., Der Spiegel, Heft 27/1997, S. 50. 
5  Vgl. Fahl, DÖV 1996, 956; DSt-Beiträge, Stadtstreicher, S. 47 ff. Nach einer Umfrage 

des Hauptverbandes des deutschen Einzelhandels (HDE) aus dem Jahre 1997 fühlen sich 
37% aller befragten Händler durch aggressives Betteln und das Verhalten von alkoholi-
sierten Gruppen bedroht; vgl. Falk, Kriminalistik 1998, 37, 38. 

6  O. V., Der Spiegel, Heft 27/1997, S. 50. 
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Um die genannten Ziele zu erreichen, wenden die kommunalen Ordnungsbehör-
den und die Vollzugspolizei zum einen die klassischen polizeirechtlichen Hand-
lungsinstrumente an. Sie erlassen beispielsweise Platzverweise7 oder nehmen 
störende Personen in Gewahrsam8. Die Kommunen erlassen außerdem Gefah-
renabwehrverordnungen, durch die sie entweder das Betteln generell oder ver-
schiedene (insbesondere die aggressiven) Erscheinungsformen des Bettelns un-
tersagen.  
Zum anderen versuchen die Sicherheitsbehörden, auch mit atypischen Maßnah-
men Randgruppen aus den Innenstädten zu vertreiben. Die Polizei verbringt z. 
B. sozial Auffällige in Pkws aus den Innenstädten in Vororte (sog. Verbrin-
gungsgewahrsam)9.  
Ferner wenden die Kommunen andere als polizeirechtliche Handlungs-
instrumente an, hauptsächlich solche des Straßenrechts. Sie erlassen Sondernut-
zungssatzungen, mit denen sie die typischen Belästigungen durch Randgruppen 
als straßenrechtliche Sondernutzung deklarieren, um hierdurch die Möglichkeit 
eines polizeilichen Eingriffs zu erleichtern10. Die Kommunen verbieten in diesen 
Satzungen etwa das Niederlassen zum Alkoholgenuß auf öffentlichen Straßen 
als nicht-genehmigungsfähige Sondernutzung, um die Entstehung alkoholbe-
dingter Störungen von vornherein zu verhindern.  
Das geschilderte Vorgehen der Behörden trifft häufig auf Widerstand breiter 
Bevölkerungsgruppen, die sich gegen die Verdrängung von Randgruppen aus 
den Innenstädten wenden. In Umfragen sprechen sich 82% der Bevölkerung ge-
gen eine Verbannung von Bettlern und Obdachlosen aus den Innenstädten aus11. 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, welche rechtlichen Mittel zur Ver-
fügung stehen, um den von Bettlern, Land- und Stadtstreichern drohenden Ge-
fahren und Belästigungen zu begegnen. 
Da die Bestimmung des Begriffs dieser Randgruppen aus der rechtshistorischen 
Entwicklung des staatlichen Vorgehens folgt, wird zunächst auf dessen Ge-
schichte eingegangen. Sodann werden insbesondere die Begriffe „Bettler“, 
„Land- und Stadtstreicher“ definiert und von verwandten Gruppen abgegrenzt. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen hiernach die rechtlichen Maßnahmen, 
mit welchen die Kommunen und die Polizei heute versuchen, gegen die geschil-
derten Verhaltensweisen vorzugehen. Diese werden hinsichtlich der Frage der 
möglichen Grundrechtseingriffe in einen verfassungsrechtlichen Kontext ge-
stellt. Dann werden die unterschiedlichen Maßnahmen im einzelnen geschildert 

                                         
7  Nach o. V., Der Spiegel Heft 27/1997, S. 50, wurden allein in Berlin in den Jahren 

1996/97 160.000 Platzverweise gegen Bettler, Drogenabhängige und ähnliche Randgrup-
pen ausgesprochen. 

8  Siehe in § 35. 
9  Köbschall, Die Polizei 1997, 263; o. V., Der Spiegel, Heft 27/1997, S. 50; ausführlich 

hierzu § 36. 
10  Vgl. o. V., Der Spiegel, Heft 27/1992, S. 76. 
11  Vgl. z. B. o. V., Der Spiegel, Heft 24/1997, S. 48 f. 



 3

und daraufhin überprüft, ob sie mit dem geltenden Recht vereinbar sind. 
Schwerpunkt ist hierbei die Frage des Vorgehens gegen Verhaltensformen von 
Randgruppen unterhalb der Schwelle schwerwiegender Straftaten. Die Zulässig-
keit des grundrechtsintensiven polizeilichen Eingreifens steht in diesen Fällen 
im besonderen Widerstreit zwischen der effektiven Durchsetzung des staatlichen 
Gewaltmonopols auf der einen Seite und der Bindung der staatlichen Gewalt an 
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf der anderen Seite. 
 

Zweiter Teil 
 Geschichte des administrativen Vorgehens gegen Bettler,  

Land- und Stadtstreicher 

Die Verhaltensweisen von Bettlern und Landstreichern versuchten die Behörden 
früh zu unterbinden. Die Stadtstreicher sah man – soweit ersichtlich – erst ab 
dem 19. Jahrhundert als selbständige Gruppe an, die repressiver Verfolgung 
durch den Staat unterlag12. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden sie terminologisch 
im wesentlichen den Bettlern zugerechnet. Erst in der Zeit nach dem 2. Welt-
krieg traten vermehrt Belästigungen durch die modernen Formen der Stadtstrei-
cherei auf, wie die Störungen der Öffentlichkeit durch den gemeinsamen Alko-
holgenuß mehrerer Personen auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Städten13. 
 
§ 1 Bettler und Landstreicher in der Antike  

Schon im antiken Rom gab es das Phänomen des Bettelns. Aufgrund der sozia-
len Struktur war zu dieser Zeit allerdings die Anzahl der Bettler noch nicht er-
heblich. Die Gesellschaft war im wesentlichen in Freie und Sklaven aufgeteilt. 
Ihren Lebensunterhalt erhielten die Sklaven von ihren Herren, so daß sie es re-
gelmäßig nicht nötig hatten, sich finanzielle Mittel durch das Betteln zu beschaf-
fen. Hierauf waren daher nur Menschen angewiesen, die bei einer Notlage nicht 
durch Verwandte unterstützt wurden, wie beispielsweise alleinstehende ältere 
Menschen. Auch der Landstreicher war als von Stadt zu Stadt umherziehender 
Bettler bereits bekannt14.  
Erst als im Römischen Reich das Christentum an Einfluß gewann, vergrößerte 
sich die Zahl der Bettler. Ursache hierfür war die christliche Lehre von der 
Gleichheit aller Menschen, die zur Ablehnung der Sklaverei führte. Der Unter-
halt der freigelassenen Sklaven wurde von ihren Herren nicht mehr sicherge-
stellt, so daß soziale Probleme entstehen konnten15. Die römischen Kaiser Grati-
                                         
12  Siehe in § 4 – B. 
13  Vgl. Wehner, Der Wanderer 1962, 1; Stümper, Der Wanderer 1962, 4, 7. Bezeichnender-

weise werden diese Verhaltensweisen im Beitrag „Landstreicher, Bettler, Vagabunden“ 
von Elster in dem 1936 erschienenen Werk Handwörterbuch Kriminologie, S. 114, 117, 
nicht erwähnt. 

14  Prell, Armut im antiken Rom, S. 72.  
15  Menzler, Bettelgesetzgebung, S. 1. 
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an, Valentinian II. und Theodosius I. erließen die ersten rechtlichen Regelungen 
des Bettelns. Ihr für Konstantinopel bestimmtes Dekret vom 20.6.382 n. Chr. 
normierte, daß derjenige, welcher einen arbeitsfähigen bettelnden Sklaven auf-
spürte, ihn behalten durfte16. Das im Auftrag von Kaiser Justinian ab 528 n. Chr. 
erstellte Corpus iuris Civilis erweiterte diese Regelungen um den Grundsatz, daß 
sich jede Stadt um ihre eigenen Bedürftigen kümmern mußte. Sofern diese ar-
beitsfähig waren, sollten sie in öffentlichen Unternehmungen arbeiten17.  
In der germanischen Zeit gab es zunächst nur wenige Bettler und Landstreicher. 
Dies hing mit dem gemeinschaftsbezogenen Aufbau der damaligen Gesellschaft 
zusammen. Jeder Mensch war Teil der Sippe, die eine Schutzgemeinschaft für 
ihn bildete18.  Das Betteln wurde ferner durch die altgermanische Ständeverfas-
sung verhindert, wonach Kinder aus Familien, welche über keinerlei Vermögen 
verfügten, als Knechte geboren wurden. Diese standen im sachenrechtlichen Ei-
gentum ihrer Herren und waren unfrei, so daß aufgrund der Verantwortung des 
Herrn der Lebensunterhalt des Knechtes weitgehend gesichert war19. Außerdem 
durften die Knechte das Land ihres Herrn nicht unerlaubt verlassen. Ferner war 
der längere Aufenthalt von Fremden an einem Ort streng reglementiert, so daß 
umherziehende Bettler nicht toleriert wurden. Auch bei den Germanen führte die 
Christianisierung zum einen zur Befreiung der Sklaven, zum anderen vergrößer-
te sich aber die Zahl der Bettler, da die Verantwortung des Herrn für das Wohl-
ergehen des Knechtes entfiel20. 
 

§ 2  Das Vorgehen gegen Bettler und Landstreicher vom frühen Mittelalter 
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 

A. Bettler und Landstreicher im frühen Mittelalter 
Im frühen Mittelalter kam es daher zu vermehrten Belästigungen durch Bettler 
und Landstreicher. Kapitulare Karls des Großen untersagten das Betteln durch 
Auswärtige sowie das Spenden von Almosen an arbeitsscheue Bettler21. Die 
noch verhältnismäßig geringe Zahl der Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppen 
hing mit dem Weiterbestehen der Sippe und deren Fürsorgeverpflichtung für das 
einzelne Mitglied zusammen. In den entstehenden Städten wurde diese Funktion 

                                         
16  Vgl. i. e. Prell, Armut im antiken Rom, S. 74. 
17  Wenger, Quellen des römischen Rechts, S. 665. 
18  Mitteis/Lieberich, Rechtsgeschichte,  S. 24. 
19  Mitteis/Lieberich, Rechtsgeschichte, S. 30; Menzler, Bettelgesetzgebung, S. 2 f.; vgl. 

auch Sturm, Strafrechtliche Abhandlungen Bd. 103 (1909), S. 1 f.; Olshausen, Jahrbuch, 
S. 1515, 1518. 

20  Vgl. Menzler, Bettelgesetzgebung, S. 3 f.; Sturm, Strafrechtliche Abhandlungen Bd. 103 
(1909), S. 1, 2. 

21  Vgl. Bertsch, Landstreicherei, S. 11 f.; Ritzel, Psychatria clinica Bd. 7 (1974), 26, 29 f.; 
Olshausen, Jahrbuch, S. 1522 f.; vgl. insbesondere das 5. fränkische Kapitular von 806, 
in Teilen abgedruckt bei Bertsch, aaO. 



 5

im Hochmittelalter (ab dem 12. Jahrhundert) von den Zünften mit ihrer Invali-
den- und Altersversorgung wahrgenommen; hinzu kamen noch Stiftungen ver-
mögender Bürger22. Ergänzend führten die Hospitäler die Armenpflege durch23. 
Die damals vorherrschende tolerante Geisteshaltung gegenüber dem Phänomen 
der Bettler wurzelte im bestimmenden Einfluß der Kirche und ihrer Soziallehre 
auf die mittelalterliche Gesellschaft. Ab dem 13. Jahrhundert sicherten die den 
Lehren des heiligen Franziskus (1181 – 1226) und des heiligen Dominikus 
(1170-1221) folgenden Mitglieder der Bettelorden der Franziskaner und Domi-
nikaner ihren Lebensunterhalt durch Arbeit und die Almosen der Bevölkerung24. 
Hinzu kamen die verbreiteten Pilgerreisen, bei denen die Pilger sich häufig ihren 
Lebensunterhalt durch Betteln verdienten25. 
Daneben prägte die Lehre des Thomas von Aquin (1225 – 1274) die kirchliche 
Soziallehre im Mittelalter. Hiernach war das Spenden von Almosen an Bedürfti-
ge als Akt christlicher Nächstenliebe eine Möglichkeit, Buße für seine Sünden 
zu leisten. Eine Pflicht des Almosengebers, die Bedürftigkeit zu überprüfen, war 
nicht vorgesehen, da im Mittelpunkt allein das ethische Verhalten des Spenders 
stand26. Die Ursachen für die Notlage des Bettlers waren unerheblich. Thomas 
von Aquin akzeptierte auch das Verhalten der Bettelmönche, da sie nützliche 
Zwecke verfolgten27. Die Bevölkerung und die Obrigkeit standen daher den 
Bettlern und Landstreichern aus religiösen Gründen positiv gegenüber. 
  
B. Ende der Toleranz gegenüber Bettlern und Landstreichern ab dem aus-

gehenden 13. Jahrhundert 
I. Ablehnung durch Bevölkerung und Obrigkeit 

Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts wendeten sich Obrigkeit und Bevölkerung 
gegen die zunehmende Anzahl der Bettler. Ursache für ihre steigende Zahl war 
die soeben geschilderte langwährende Toleranz durch Bevölkerung und Admini-
stration, welche nicht überprüfte, ob Bettler und Landstreicher tatsächlich be-
dürftig waren. Hinzu kam die Bevölkerungszunahme bis zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts, welche eine vermehrte Zuwanderung in die Stadt auslöste, da nur dort 
ausreichende Erwerbsaussichten bestanden28. Die Geldwirtschaft verbreitete sich 
verstärkt ab dem 13. Jahrhundert; Handel und Gewerbe expandierten. Die Zünf-
te konnten nicht alle Zuwanderer aufnehmen und schlossen sich ab. In der mit-
telalterlichen Stadt lebten daher viele zunftlose Hilfsarbeiter, die sich ihren Le-
bensunterhalt in der sich verändernden Wirtschaftsform mit teilweise frühkapita-

                                         
22  Vgl. Scherner,  ZRG Germ. Abt. 1979, 54, 56 f.; Menzler, Bettelgesetzgebung, S. 5 f. 
23  Siehe Scherpner, Theorie der Fürsorge, S. 40. 
24  Vgl. Mollat, Die Armen, S. 107 ff. 
25  Vgl. Scherpner, Theorie der Fürsorge, S. 34. 
26  Vgl. Winckelmann, Hist.Vj.schrift 1914, 187, 189 f. 
27  Vgl. Scherpner, Theorie der Fürsorge, S. 26 ff. 
28  Scherner, ZRG Germ. Abt. 1979, 54, 58. 



 

 6

listischem Einschlag notfalls durch Betteln verdienen mußten. Ab der Mitte des 
14. Jahrhunderts wurde die Bevölkerung dann zwar durch zahlreiche Kriege, 
Seuchen (insbesondere die Verbreitung der Pest von 1347 bis 1351) und Hun-
gersnöte dezimiert. Gleichzeitig verringerte sich aber auch der Wohlstand der 
Bürger, die zunehmend mobiler wurden29. Eine geordnete Armenfürsorge, die 
den neuen Verhältnissen begegnen konnte, fehlte dagegen. Außer durch die gro-
ße Zahl der Bettler wurde die Ablehnung auch dadurch hervorgerufen, daß diese 
betrügerische Methoden anwandten – z. B. Krankheiten vortäuschten – und in 
verstärktem Maße durch das Land zogen30.   
 
II.  Veränderungen der katholischen Lehre und die Auswirkungen der Re-

formation auf das Vorgehen gegen Bettler und Landstreicher  

Die Theologen31 der damaligen Zeit betonten – in Abänderung der scholasti-
schen Lehre des Thomas von Aquin – den Gedanken, daß die weltliche Obrigkeit 
das Betteln regeln müsse. Diese müsse durch den Erlaß von Bettelordnungen das 
Betteln verbieten oder zumindest auf die wirklich Bedürftigen beschränken. Ei-
ne geordnete öffentliche Armenpflege solle die wirklich Bedürftigen unterstüt-
zen. Die Gesunden seien zur Arbeit verpflichtet. Zum Teil gab es auch bereits 
Bestrebungen, die nicht arbeitswilligen Almosenempfänger durch ein System 
von Strafe und Zucht zur Arbeit zu bewegen32. 
Von besonderer Bedeutung für die Haltung der Gesellschaft gegenüber den Bett-
lern war die Reformation. Martin Luther (1483 – 1546) lehnte in seiner Schrift 
„An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes besse-
rung“ (August 1520) die Bettelei kategorisch ab. Er wies den Kommunen die 
Zuständigkeit für die Armenfürsorge ihrer Bedürftigen zu, da diese eher in der 
Lage seien zu überprüfen, ob der Almosenempfänger wirklich Hilfe benötigte33. 
                                         
29  Myers in: Propyläen Weltgeschichte Bd. 5, S. 612 ff. 
30  Bindzus/Lange, JuS 1996, 483 f.; Scherpner, Theorie der Fürsorge, S. 45; Rotering, 

MSchrKrimPsych 1904, 572, 577 ff. Die Ablehnung der Bettler durch die Bevölkerung 
zeigte sich insbesondere in der großen Verbreitung von Schriften gegen die „Bettlerpla-
ge“. Hierzu gehört z. B. der „Liber Vagatorum“ von 1510. Es handelte sich dabei um eine 
Sammlung der Methoden betrügerischer Bettler, vgl. Scherpner, aaO., S. 50; Sturm, 
Strafrechtliche Abhandlungen Bd. 103 (1909), S. 8 f; Olshausen, Jahrbuch, S. 1515, 1528 
ff.; Rotering, MSchrKrimPsych 1904, 572, 579. 

31  Zu nennen sind hier v. a. der Theologe Johann Major (1470-1550), der Prediger Geyler 
von Kaysersberg (1445 – 1510) sowie der spanische Humanist Juan Luis Vives (1493 – 
1540); vgl. Scherner, ZRG Germ. Abt. 1979, 54, 60 f.; Winckelmann, Hist.Vj.schrift 
1914, 187, 196 ff. 

32  So insbesondere der spanische Humanist Juan Luis Vives; von besonderem Einfluß auf 
die damalige Zeit war sein diesbezügliches Gutachten aus dem Jahre 1526 „De subven-
tione pauperum de humanis necessitatibus“, welches Grundlage für die Armenordnung 
der Stadt Brügge aus dem Jahr 1562 wurde, vgl. Jahn, Arbeitshausunterbringung, S. 12; 
Scherpner, Theorie der Fürsorge, S. 97 ff. 

33  Scherner, ZRG Germ. Abt.1979, 55, 61 f. 




